
BIETERKOMMUNIKATION
Teilnahmewettbewerb 

16.04.2026 

Verfahren: SBH VgV PW 001-26 AO - Neubau der Grundschule im Garten-Quartier in Oberbillwerder - Leistungen der
Objektplanung gem. §§ 33 HOAI und Freianlagen gem. §§ 38 HOAI

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr Frage Antwort Gesendet

1 Unsere Frage ist, ob auch Referenzprojekte
anerkannt werden, die verantwortlich als angestellter
Projektleiter in einem alten Büro erfolgten?

Ja, Referenzprojekte werden auch dann anerkannt,
wenn diese im Rahmen eines früheren
Beschäftigungsverhältnisses des für das
Bauvorhaben vorgesehenen Projektleiters erbracht
wurden – sofern das Referenzprojekt durch die
vorgesehene Projektleitung maßgeblich in leitender
Funktion bearbeitet wurde.
Bitte geben Sie im Bewerbungsbogen die
Unternehmenszugehörigkeit des Projektleiters zum
Zeitpunkt der Bearbeitung des jeweiligen
Referenzprojekts an.

26.03.2026 13:19:23

2 Sind mehrere Nachunternehmer /
Unterbeauftragungen möglich zu benennen?
Ist betreffende Seite im Antrag dann zu duplizieren?

Ja, es ist möglich mehrere
Nachunternehmer/Unterbeauftragungen zu
benennen. Sie können die entsprechende Seite
duplizieren und für jeden weiteren Nachunternehmer
eine separate Seite einreichen. Sofern mehrere
Nachunternehmer benannt werden, ist darauf zu
achten, dass die jeweiligen Seiten den jeweiligen
Büros klar zuzuordnen sind. 

26.03.2026 13:19:23

3 Können die Unterbeauftragungen auch in der
nächsten Phase / Stufe benannt werden?
ist der Freiraumplaner bei Teilnahme bereits zu
benennen? oder möglich im Nachgang?

Falls Sie sich bereits im Teilnahmeantrag auf die
Leistungsfähigkeit eines Nachunternehmers stützen
(z. B. um Eignungskriterien wie Referenzen oder
Kapazitäten zu erfüllen), muss dieser bereits im
Teilnahmeantrag benannt und durch entsprechende
Nachweise belegt werden. Falls Sie die
Leistungsfähigkeit des Nachunternehmers nicht zur
Erfüllung der Eignungskriterien im
Teilnahmewettbewerb heranziehen, kann dieser im
Nachgang, spätestens aber im Rahmen des
Verhandlungsverfahrens, benannt werden. 
  Da sich der Wettbewerb sowie die zu vergebenden
Leistungen an Planungsteams bestehend aus den
Leistungsbildern Objektplanung und Freianlagen
richtet, ist der Freiraumplaner bereits im
Teilnahmeantrag zu benennen. Der Nachweis der
Eignungskriterien muss im Teilnahmewettbewerb
ebenfalls für den Leistungsbereich der Freianlagen
vorliegen.

26.03.2026 13:19:23

4 Wir würden gerne anfragen, ob der
Landschaftsarchitekt auch zu einem späteren
Zeitpunkt benannt werden kann. Vor dem
Hintergrund der vorgesehenen Terminschiene
erscheint es aus unserer Sicht möglich, die

Vgl. Beantwortung Frage 3 26.03.2026 13:19:23
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entsprechende Fachplanung erst im weiteren
Verlauf des Verfahrens zu konkretisieren. Es gibt
noch genügend Zeit vor der Ausgabe der Aufgabe
einen Landschaftsarchitekten in den ersten zwei
Wochen zu finden.
Zudem könnte eine spätere Benennung dazu
beitragen, den initialen organisatorischen Aufwand
für die Bewerbenden zu reduzieren – insbesondere
vor dem Hintergrund der erfahrungsgemäß hohen
Anzahl an Bewerbungen.

5 Sie schreiben im Dokument  EIGNUNGS- UND
AUSWAHLKRITERIEN FÜR DEN
TEILNAHMEWETTBEWER  für  Bewerber der
Kategorie „BAUERFAHRENES BÜRO“ stets von
Referenzen in der Mehrzahl. In den darauffolgenden
Seiten gibt es nur eine Referenz A. Wie viele
Referenzen müssen wir  als erfahrenes Büro
einreichen?

Für Bewerbungen in der Kategorie "Bauerfahrenes
Büro" gilt, dass die jeweils beiden besten
eingereichten Referenzen für das Leistungsbild der
Objektplanung gem. §§ 33 HOAI bewertet werden
(vgl. S. 9, Auswahlkriterien). Die Referenzen in dieser
Kategorie werden alle gemäß der auf der Seite 10
aufgeführten Bewertungsmerkmale bewertet.

31.03.2026 08:19:34

6 Können Sie bitte Mitteilung über die
Zusammensetzung der Jury geben?

Das Preisgericht setzt sich aus 7
Fachpreisrichter*innen und 6 Sachpreisrichter*innen
zzgl. jeweiliger Stellvertreter*innen zusammen. Die
genaue personelle Besetzung steht zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht fest und wird erst mit Versand
der Auslobung abschließend mitgeteilt.

02.04.2026 09:21:37

7 Könnten Sie bitte mitteilen, in welchem Format die
Projektbeschreibungen der Referenzen eingereicht
werden müssen.

Die Projektbeschreibungen der Referenzen sind als
Anlage 3A.1 und 3A.2 auf jeweils maximal einer Seite
im Format DIN A3 (einseitig, Querformat) digital
einzureichen (vgl. S. 9, Auswahlkriterien). 

02.04.2026 09:21:37

8 Bei einer Bewerbung von 2 Architekturbüros als
Bewerbergemeinschaft könnte jeweils ein
Architekturbüro je ein Referenzprojekt nennen?

Dürfte ein genanntes Architekturbüro als
Nachunternehmer auch ein Referenzprojekt nennen,
oder muss das Bewerberbüro beide Referenzen
angeben?

Zu 1) Bewerbergemeinschaft:
Ja. Bei einer Bewerbung als Bewerbergemeinschaft
können die geforderten Referenzprojekte beliebig auf
die Mitglieder der Bewerbergemeinschaft verteilt
werden. Es ist darauf zu achten, dass die jeweiligen
Referenzprojekte dem referenzgebenden Büro
zuordbar sind. 

Zu 2) Nachunternehmer:
Ja, Referenzprojekte können auch von möglichen
Nachunternehmern eingereicht werden.

02.04.2026 09:21:37

9 Wir möchten uns in der Kategorie „kleines Büro“
bewerben.
Wir möchten mit dem Landschaftsarchitekten NICHT
als Arbeitsgemeinschaft teilnehmen und den
Landschaftsarchitekten NICHT unterbeauftragen.
Wir gehen davon aus, dass keine dieser
Konstallationen zwingend erforderlich ist, sondern
dass der Landschaftsarchitekt lediglich benannt und
die allgemeinen Auswahlkriterien erfüllen muss.
Muss der Landschaftsarchitekt in unserem Fall auch
den Auswahlkriterien des „kleinen Büros“
entsprechen oder ist es ausreichend, wenn er die
allgemeinen Auswahlkriterien erfüllt?

Das Verfahren richtet sich an Planungsteams
bestehend aus den Fachbereichen Objektplanung
und Freianlagenplanung. Eine reine Nennung des
Landschaftsarchitekten ist nicht ausreichend.
Bewerbungen sind als Einzelunternehmen, in
Bewerbergemeinschaften und/oder mit
Unterauftragnehmern möglich.

Durch alle Bewerber sind die je Bewerbungsform
geforderten „Formalen Kriterien“ zu erbringen (vgl.
Dokument Auswahlkriterien, S. 1 und 2).

Die Mindestanforderungen für die
Freianlagenplanung im Bereich „Kleines Büro“ sind
auf der Seite 6 des Dokuments Auswahlkriterien
festgehalten.

07.04.2026 12:47:35
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10 Können Sie den Termin für die Abgabe des
Wettbewerbs nennen?

Der Abgabetermin für die Wettbewerbsbeiträge
(digital und physisch) liegt voraussichtlich in KW
47/2026 (vgl. Dokument Verfahrenshinweise, S. 1).

07.04.2026 12:47:35

11 Bezüglich der Anforderungen an die Referenzblätter
bitten wir um kurze Klarstellung:
In den Unterlagen wird angegeben, dass die
Referenzblätter u. a. ein
„Referenzschreiben/Bescheinigung des
Auftraggebers oder eine entsprechende
Eigenerklärung über die Erbringung der Leistungen“
enthalten sollen.
Wir gehen davon aus, dass es sich hierbei um
einen  separaten Nachweis (z. B. als Anlage oder
innerhalb des Bewerbungsbogens als
Eigenerklärung)  handelt und  nicht um einen
zwingenden Bestandteil des grafisch
aufbereiteten Referenzblattes (A3).
Ist diese Annahme korrekt?
Falls die Angabe tatsächlich auf dem Referenzblatt
selbst dargestellt werden soll, bitten wir um kurze
Präzisierung,  in welcher Form diese
Mindestangabe auf dem Referenzblatt erwartet
wird.
Vielen Dank für die Klärung.

Die Annahme ist korrekt. Das Referenzschreiben
bzw. die Bescheinigung des Auftraggebers kann als
Nachweis, unabhängig zur geforderten
Projektbeschreibung als Anlage eingereicht werden.
Für Eigenangaben zu den erbrachten Leistungen sind
die dafür in den Vordrucken vorgesehenen Felder zu
verwenden.

07.04.2026 12:47:35

12 Kann das Landschaftsarchitekturbüro als
unterbeauftrages Unternehmen auftreten?
Für die Freianlagen gem. §§ 38 HOAI werden in
dem Bewerberbogen weder der Umsatz  noch die
Beschäftigungszahlen der letzten drei Jahre
abgefragt, ist das richtig? 

Ja, das Landschaftsarchitekturbüro kann als
unterbeauftragtes Unternehmen auftreten.
Es ist richtig, dass für den Leistungsbereich der
Freianlagen gem. §§ 38 HOAI weder Umsätze noch
Beschäftigtenanzahlen nachgewiesen werden
müssen.

08.04.2026 08:53:26

13 Für die Außenanlagenplanung steht ein Budget i. H.
v. 2,90 Mio. Euro brutto zur Verfügung. Welche
Honorarzone ist hier vorgesehen?

Die Leistungen der Freianlagenplanung gem. §§ 38
HOAI werden der Honorarzone IV, unten zugeordnet
(vgl. S. 8, Vertragsmuster Freianlagen).

08.04.2026 08:53:26

14 1. Darf sich ein Büro als Nachunternehmer mehrfach
bewerben?
2. Darf sich ein Büro als Nachunternehmer um z.B.
Eignungskriterien wie Referenzen zu erfüllen
mehrfach bewerben?

Ein Bewerber darf sich weder als Einzelbewerber
noch als Mitglied einer Bewerbergemeinschaft noch
als Nachunternehmer an mehr als einer Bewerbung
beteiligen.

Die Inanspruchnahme der Kapazitäten anderer
Unternehmen (Eignungsleihe) ist nur zulässig, sofern
das betreffende Unternehmen ausschließlich einem
Bewerber zur Verfügung steht. Eine mehrfache
Bereitstellung von Eignungskapazitäten desselben
Unternehmens für mehrere Bewerber ist unzulässig.

Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der
Sicherstellung eines unverfälschten Wettbewerbs und
zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen sowie
Interessenskonflikten.

10.04.2026 12:39:01

15 Ist es möglich, dass sich ein Büro mehrfach als
Nachunternehmer bewirbt?

Siehe Beantwortung Frage 14. 10.04.2026 12:39:01

16 Siehe Beantwortung der Frage 14. 13.04.2026 14:37:43
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Kann sich ein Landschaftarchitekt auch mit
unterschiedlichen Architekten bewerben? 

17 Wenn Landschaftsarchitekten tatsächlich keine
Referenzen einreichen und ihre Leistungsfähigkeit z.
B. anhand des Umsatzes, Mitarbeiterzahl u. ä.,
nachweisen müssen, wäre das einzige verbindliche
Kriterium die Mitgliedschaft als Landschaftsarchitekt
in einer Architektenkammer und die Bereitschaft
zum Abschluss einer entsprechenden
Haftpflichtversicherung?

Ja, das ist korrekt. Es ist zu beachten, dass neben
den benannten Eignungskriterien auch die Formalen
Kriterien durch alle Bewerber zu erfüllen sind (vgl. S.
1+2, Auswahlkriterien).

13.04.2026 14:37:43

18 Bei Landschaftsarchitekten: Muss es eine
Mitgliedschaft in einer deutschen
Architektenkammer sein oder ginge auch eine
ausländige Architektenkammer im EWR? Welche
Nachweise wären hierfür vorzulegen. Reichen auch
englischsprachige Nachweise? 

Der Kammer-Nachweis muss nicht durch eine
Mitgliedschaft in einer deutschen Architektenkammer
erbracht werden, sondern kann für Bewerber mit Sitz
in einem EWR-Staat durch einen vergleichbaren
Nachweis über die Eintragung/Registrierung oder
sonstigen Berufsberechtigung im Herkunftsstaat
nachgewiesen werden. Es ist zu beachten, dass für
alle Nachweise aus einem nicht deutschsprachigen
Land eine einfache Übersetzung in deutscher
Sprache beizufügen ist. Ein englischsprachiger
Nachweis genügt demnach nicht.

13.04.2026 14:37:43

19 Wenn der Wettbewerb einen Preisträger erbracht
hat, dessen Entwurf zur Umsetzung empfohlen
worden ist, wird bei dem abschließenden
VGV-Verfahren nur noch der günstigste Architekt
gesucht. der den prämierten und zur Umsetzung
empfohlenen Wettbewerbsentwurf des / der
Preisträger umsetzt? Oder soll dieser dann seinen
nicht-erstprämierten Entwurf umsetzen? Was
passiert, wenn es der für die Umsetzung empfohlene
Architekt urheberrechtlich nicht zulässt, dass jemand
anderes seinen Entwurf umsetzt?
Wozu wird bei einem VGV-Verfahren in einem
solchen Fall überhaupt ein Wettbewerb mit
unterschiedlichen Preisstufen noch durchgeführt?
Wenn sowieso nur der Preis zählt und bereits bei
der Bewerbung alle Kriterien für dieses
VgV-Verfahren abgefordert werden.
Laut dem einschlägigen Vergaberecht soll die
öffentliche Hand ihre Aufträge in einem
Qualitätswettbewerb und nicht in einem
Preiswettbewerb vergeben. Das widerspricht sich
aber in diesem Verfahren. 

Das Verfahren ist als nicht-offener, einphasiger
hochbaulich-freiraumplanerischer
Realisierungswettbewerb mit vorgeschaltetem
Teilnahmewettbewerb und nachgeschaltetem
Verhandlungsverfahren gem. VgV bekanntgegeben
worden und wird demgemäß durchgeführt. Im
nachgeschalteten Verhandlungsverfahren werden alle
Preisträger des Wettbewerbs zur Abgabe eines
Angebotes aufgefordert (auf Basis der im
Vertragsentwurf vorgegebenen Honorarkonditionen)
und zu einem Verhandlungsgespräch eingeladen.
Über die Honorarkonditionen wird nicht verhandelt, da
diese bereits per Vertragsentwurf festgelegt wurden.
Die Zustimmung zu diesem Vorgehen ist eine
Grundvoraussetzung zur Teilnahme am Verfahren.
Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot
gemäß § 58 VgV, welches unter Berücksichtigung der
bekanntgegebenen Zuschlagskriterien und
Gewichtungen insgesamt den höchsten Punktwert
erreicht (vgl. Zuschlagsmatrix). Der Preis / das
Honorar ist kein Zuschlagskriterium. Die Annahme,
dass „der günstigste Architekt“ gesucht wird, ist
demnach nicht zutreffend. Grundlage der weiteren
Bearbeitung nach Zuschlagserteilung ist der im
Wettbewerb prämierte Entwurf unter
Berücksichtigung der Preisgerichtsempfehlung des
bezuschlagten Bieters. Das Urheberrecht
einschließlich des Schutzes gegen Nachbauen und
das Recht auf Veröffentlichung der Entwürfe bleibt
jedem Planungsteam erhalten. Die Nutzung aller
Arbeiten regelt sich nach § 8 (3) RPW 2015.

13.04.2026 14:37:43

20 Wir sind ein junges und kleines deutsches Büro, das
innerhalb der letzten 5 Jahre gegründet wurde.
Der/Die Geschäftsführer:in des neuen deutschen
Unternehmens ist außerdem Chefin eines ähnlich
benannten britischen Architekturbüros, das vor über

Wenn das deutsche Büro eine rechtlich eigenständige
GmbH ist und den geforderten Gründungsnachweis
erfüllt, dann ist eine Bewerbung in der Kategorie
„Junges Büro“ zulässig. Die parallel bestehende
Leitung eines älteren, eigenständigen Büros ist hierfür

13.04.2026 14:37:43
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fünf Jahren gegründet wurde.
Wir bitten um Bestätigung, dass das neue deutsche
Büro als junges Büro gilt, da es eine rechtlich
eigenständige Einheit bzw. eine eigenständige
GmbH im Verhältnis zum britischen Büro darstellt
und unabhängig arbeitet.

nicht per se ausschließend.

21 Wenn sich ein Bieter auf die Eignung eines
Nachunternehmers stützt (Eignungsleihe), darf
dieser auch bei anderen Bietern als
Nachunternehmer eingesetzt werden?

Siehe Beantwortung der Frage 14. 16.04.2026 11:49:18

22 Bitte erläutern Sie, warum ein Passivhausstandard
oder eine EnEV-Unterschreitung nicht vergleichbar
sind hinsichtlich der Wertungskategorie
‚Vergleichbare Bauaufgabe', hier insbesondere
Neubau mit erhöhtem energetischem Standard.
Unseres Erachtens ist ein Passivhausstandard
unabhängig von der Vergleichbarkeit unbedingt zu
werten, da er zu den höchsten und strengsten
Baustandards weltweit zählt.

Im Rahmen der Beantwortung dieser Frage sind
widersprüchliche Formulierungen zwischen den
Auswahlkriterien und dem Bewerberbogen in Bezug
auf das Kriterium „Vergleichbare Bauaufgabe –
energetischer Standard" aufgefallen. Die
Formulierung aus dem Bewerberbogen ist gültig:

„Bei der Baumaßnahme handelte es sich um einen
Neubau mit einem erhöhten energetischen Standard
(mind. vergleichbar Effizienzhaus 40 oder
vergleichbare vorhergehende gesetzliche
Regelungen oder Passivhausstandard. Eine
EnEV-Unterschreitung ist bspw. nicht vergleichbar)."

Wir bitten, dies entsprechend zu berücksichtigen.

16.04.2026 11:49:18

23 Teilnahmeantrag Seite 46, Anlage 1M: Wir bilden mit
dem Landschaftsarchitekten eine
Bewerbergemeinschaft. Ist hier wirklich eine
gesamtschuldnerische Haftung mit dem
Landschaftsarchitekten gemeint? Das wird der
Landschaftsarchitekten nicht unterschreiben, da er
natürlich nicht für den Architekten haften will,
genauso umgekehrt. Oder ist hier die
Arbeitsgemeinschaft von zwei Architekturbüros
gemeint?

Die gesamtschuldnerische Haftung aller Mitglieder
einer Arbeitsgemeinschaft ist Voraussetzung für die
Teilnahme am Verfahren. Eine Einschränkung oder
Änderung dieser Regelung ist nicht vorgesehen.

16.04.2026 11:49:18

24 Teilnahmeantrag Seite 48, Anlage 1O: Wir bilden mit
dem Landschaftsarchitekten eine
Bewerbergemeinschaft. Ist wirklich gefordert, dass
der Landschaftsarchitekt mit dem Architekten eine
Berufshaftpflichtversicherung abschließt? Beide
Büros haben ja eine eigene
Berufshaftpflichtversicherung, die wenn notwendig
auch aufgestockt werden kann.

Ja, die gemeinsame Versicherung der
Arbeitsgemeinschaft ist gefordert – die
Eigenerklärung ist verbindlich und muss ausgefüllt
und unterschrieben eingereicht werden. Die
bestehenden Einzelversicherungen reichen nicht aus
(vgl. Teilnahmeantrag S. 47).

16.04.2026 11:49:18

25 Können Sie uns bitte mitteilen, wo wir die Anlage 1A
finden.

Bei Anlage 1A handelt es sich nicht um ein
auszufüllendes Formular, sondern um einen von
Ihnen beizubringenden Nachweis. Einzureichen ist
ein aktueller Nachweis über die Eintragung im
Handelsregister oder Äquivalent (z. B.
Partnerschaftsregister) nach Maßgabe der jeweils
geltenden Rechtsvorschriften. Bitte achten Sie darauf,
dass der Nachweis gültig und nicht älter als 12
Monate ist.

16.04.2026 11:49:18

26 Erhalten Landschaftsarchitekten und Architekten
getrennte Verträge?

Ja (vgl. die bekanntgegeben Vertragsmuster für
Gebäude und Freianlagen). 

16.04.2026 11:49:18
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27 Soll im Teilnahmeantrag auf S. 16 auch das
Freianlagen Büro seine Umsätze eintragen? In den
Kopfzeilen steht "Objektplanung gem. §§ 33 HOAI
Angaben in Euro (netto)".
Im Text darunter steht: "Die Umsatzzahlen der
vergangenen drei Geschäftsjahre sind für den
Bewerber und für jedes Mitglied
einerArbeitsgemeinschaft bzw. für jede vorgesehene
Unterbeauftragung gesondert in obiger Tabelle
aufzuführen und zu addieren. Bei weiteren
Mitgliedern kann die Tabelle entsprechend um
weitere Spalten erweitert werden."
Wie ist hier zu verfahren?

Die geforderten Umsatzzahlen beziehen sich
ausschließlich auf Leistungen der Objektplanung
gem. §§ 33 HOAI. Das Büro für Freianlagenplanung
muss keine Umsätze angeben.

16.04.2026 11:49:18

28 Wir möchten uns als junges Büro in der
Objektplanung gemeinsam mit einem erfahrenen
Landschaftsarchitekten bewerben.
Dazu hätten wir eine Frage zur Auswahl:
Werden wir in dieser Konstellation weiterhin als
Nachwuchsbüro berücksichtigt, oder erfolgt die
Einordnung des Teams insgesamt in die Kategorie
der erfahrenen Büros?
Mit anderen Worten:
Zählt in diesem Fall die Objektplanung als
Nachwuchsbüro, oder muss sich das gesamte Team
mit den erfahrenen Büros messen?

Maßgeblich für die Entscheidung in welcher Kategorie
Sie sich bewerben, sind die Anforderungen gem.
Bekanntmachung für den Leistungsbereich
Objektplanung. Die Erfahrung oder das Alter des
Büros für Freianlagenplanung hat auf diese
Einordnung keinen Einfluss. Im beschriebenen Fall
werden Sie innerhalb der Kategorie der jungen Büros
berücksichtigt.

16.04.2026 11:49:19

29 Für das Leistungsbild Objektplanung ist unter 2.3 für
2C Berufliche Qualifikation der vorgesehenen
Projektleitung und stellvertretende Projektleitung nur
ein Studiennachweis gefordert.
Gehen wir Recht in der Annahme, dass es keine
weiteren Forderung der Qualifikation, wie z. B. x
Jahre an Berufserfahrung gibt.

Ja, für die vorgesehene Projektleitung für das
Leistungsbild Objektplanung gem. §§ 33 HOAI ist
lediglich ein Studiennachweis der Fachrichtung
Architektur gefordert. Weitere Qualifikationen, wie
z.B. x Jahre an Berufserfahrung, bestehen nicht.
Angaben zu einer stellvertretenden Projektleitung
sind nicht erforderlich.

16.04.2026 11:49:19

30 Können Sie uns mitteilen, wieviele Büros insgesamt
und pro Kategorie (Erfahren/Klein /Jung) zum
Wettbewerb zugelassen werden und wie hoch das
Preisgeld als auch das Bearbeitungshonorar sein
wird? 

Gem. Bekanntmachung sollen im Rahmen des
vorgeschalteten Bewerbungsverfahrens sechs (6)
Bewerber aus der Kategorie "Büro mit
aufgabenbezogener Bauerfahrung ", zwei (2) aus der
Kategorie "Junges Büro" und zwei (2) aus der
Kategorie "Kleines Büro" für den Wettbewerb
ausgewählt werden (vgl. Bekanntmachung, Punkt
2.1.4). 
Die Ausloberin stellt eine Wettbewerbssumme von
insgesamt 214.000 Euro (netto) bereit. Für die
Preisgelder stellt die Ausloberin folgende Summe
bereit: 114.000 Euro (netto). Es sollen drei Preise
vergeben werden: 
1. Preis 56.000 Euro (netto) 
2. Preis 35.000 Euro (netto) 
3. Preis 23.000 Euro (netto) 
Als Bearbeitungshonorar stellt die Ausloberin eine
Summe von 100.000 Euro (netto) zur Verfügung,
welche je zu gleichen Teilen an die teilnehmenden
Planungsteams ausgeschüttet wird, sofern die in der
Auslobung definierten Leistungen erfüllt wurden (vgl.
Bekanntmachung, Punkt 2.1.4).

16.04.2026 11:49:19

31 Ist bei der geforderten Bietergemeinschaft
bestehend aus Architekt und Landschaftsarchitekt

Vgl. Antwort auf Frage 23. 16.04.2026 11:49:19
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die Vertragserfüllung mit gesamtschuldnerischer
Haftung zwingend vorgegeben? Ist eine Bewerbung
zum Verfahren auch mit getrennter Haftung
möglich?

32 Wir möchten uns als "junges Büro" mit einen
Landschaftsplanungsbüro bewerben, das sich schon
mit einem anderen Architekturbüro in der Kategorie
"mit aufgabenbezogener Bauerfahrung" bewirbt. Ist
das möglich? 

Nein, Mehrfachbewerbungen sind nicht zulässig (vgl.
Antwort auf Frage 14).

16.04.2026 11:49:19

33 Gehen wir recht in der Annahme, dass eine
Mehrfachbeteiligung ausschließlich auf
Nachunternehmerebene unbedenklich ist? 

Nein, Mehrfachbewerbungen auch auf Ebene der
Nachunternehmer sind nicht zulässig (vgl. Antwort auf
Frage 14). 

16.04.2026 11:49:19

34 Bzgl. des Nachweises zur Erfahrung mit öffentlichen
Auftraggebern:
Beim "Vordruck 2F Qualifikation des Bewerbers
hinsichtlich Erfahrung mit vergleichbaren Projekten"
kann ein weiteres, separates Referenzobjekt
eingereicht werden.
Muss beim Referenzprojekt für diesen Nachweis die
LP 8 abgeschlossen sein? Wir würden gern einen
Schulneubau mit abgeschlossener LP 5 einreichen
einreichen, bei der der Bau noch nicht fertig gestellt
ist. Ist diese Referenz als Nachweis für die
"Erfahrung mit öffentlichen Auftraggebern in der
Objektplanung" ausreichend?

Auch die Referenz zum Nachweis der Erfahrung mit
öffentlichen Auftraggebern muss mit der
Leistungsphase 8 (Objektplanung) abgeschlossen
und mit einer Übergabe an den Nutzer realisiert
worden sein. Die von Ihnen beschriebene Referenz
würde als Nachweis nicht ausreichen.

16.04.2026 12:03:40

35 Wir (Bürogründung 2023) bewerben uns in der
Kathegorie "Junges Büro" mit einem renommierten
Landschaftplanungsbüro aus Frankreich, das 2007
gegründet wurde. 
1. Ist die Zuordnung der Kathegorie "Junges Büro"
immer noch gültig?
2. Beeinflusst diese Konstellation die Wahl
Bewerbung als ARGE vs. Bewerbung mit
Unterauftragnehmer? Welche Option sollte gewählt
werden um die Zuordnung zur Kathegorie "Junges
Büro" zu gewährleisten? Oder sind beide Varianten
möglich?

Zu 1.): Ja, die Zuordnung zur Kategorie „Junges
Büro" bleibt gültig (vgl. auch die Antwort auf Frage
28).
Zu 2.): Die Wahl, ob Sie sich als Arbeitsgemeinschaft
oder mit Unterauftragnehmern bewerben, hat keinen
Einfluss auf die Kategorie, in der Sie sich bewerben.
Bei beiden Varianten können Sie in der Kategorie
„Junges Büro" berücksichtigt werden.

16.04.2026 12:03:40
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